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Nr.10073 
 
 

V erordnung 
[betr. die A m tsgew alt des fürstlichen R egierungsam tes bei der 

V ollstreckung von V erfügungen oder E rkenntnissen]1 

vom  9. D ezem ber 1858 

M it H inw eisung auf das höchste Patent vom  29. A ugust 1832 haben Se. 
D urchlaucht bezüglich der A m tsgew alt des fürstl. R egierungsam tes in V ollstreckung 
von V erfügungen oder E rkenntnissen, und in W ahrung des A m tsansehens folgend 
W eiteres zu verordnen gefunden: 

§ 1 

D ie im  A rtikel 8 und den folgenden des obigen Patents zur E intreibung von 
Schuldigkeiten bew illigte sum m arische E xecution w ird auch auf die liquiden B ezüge 
der von der Staatsverw altung auf K osten der G em einden angestellten 
G em eindebeam ten, B eiträge für K irchen, Pfarren und Schulen, Schul- und 
A rm enfondsgelder u. d. gl. ausgedehnt, und sind diese L eistungen über A nordnung 
der B ehörde durch deren eigene O rgane, oder in ihrem  N am en und A uftrage durch 
die O rgane der G em einden einzuheben. D asselbe gilt von den bisher der 
E inbringung im  politischen W ege zugew iesenen N aturalleistungen für K irchen, 
Pfarren und Schulen insow eit das B ezugsrecht unbestritten oder im  Falle der 
B estreitung der B erechtigte im  B esitze geschützt ist. 

§ 2 

G eldleistungen, w elche nach dem  G esetze oder nach einem  von dem  
R egierungsam te genehm igten G em eindebeschlusse zu einem  G em eindezw ecke statt 
zu finden haben und nicht in Steuern bestehen, sind nach fruchtloser m it Freilassung 
eines T erm ines  von 8 T agen gem achter E inm ahnung ebenfalls im  sum m arischen 
E xecutionszuge derart einzutreiben, dass durch die G em eindevorsteher die 
Pfändung und nöthigen Falls die T ansferirung von bew eglichen G ütern bis zur 
D eckung des R ückstandes und der E xecutionskosten, und nach fruchtlosem  V erlauf 
von w eiteren 8 T agen m it am tlicher B ew illigung die öffentliche Feilbietung der 
gepfändeten und geschätzten G egenstände vorgenom m en w erde. 

R eichen die K räfte und M ittel der G em einde-V orstände zur D urchführung der 
E xecution nicht aus, so steht ihnen zu, sich um  B eistandsleistung an das 
R egierungsam t zu w enden. 

                                                 
1 LI LA SgRV 1858/02. Druck. 
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§ 3 

W enn das G esetz, die A nordnung des fürstlichen R egierungsam tes, eine zu R echt 
bestehende Ü bung oder der von dem  R egierungsam te genehm igte B eschluss einer 
G em einde die V erpflichtung zu einer A rbeits- oder N aturalleistung ausspricht und 
dieser V erpflichtung über A ufforderung der m it der V ollziehung beauftragten 
B ehörde oder G em eindevorsteher entw eder gar nicht oder nicht vollständig oder 
nicht zur gehörigen Z eit nachgekom m en w ird, so ist die m angelnde L eistung auf 
G efahr und K osten der V erpflichteten bew erkstelligen zu lassen und der gem achte 
A ufw and, ohne dass gegen den von der B ehörde richtig zustellenden B etrag der 
A ufrechnung eine E inw endung zulässig ist, von den Säum igen nach dem  § 2 dieser 
V erordnung enthaltenen B estim m ungen einzubringen. 

§ 4 

Ist eine L eistung in der A rt erforderlich, dass sie w egen G efahr am  V erzuge oder 
w egen ihrer eigenthüm lichen B eschaffenheit durch dritte Personen, w enn auch auf 
K osten der V erpflichteten, sich nicht bew erkstelligen lässt, so sind die V erpflichteten 
unm ittelbar zur L eistung zu verhalten. 

§ 5 

Ist im  W irkungskreise des R egierungsam tes ein V erbot erlassen w orden, solches 
m ag sich auf eine einzelne H andlung oder auf eine bestim m te G attung von 
H andlungen beziehen, so sind zur D urchsetzung dieser V orschrift unm ittelbar 
gegen diejenigen, w elche das V erbot zu übertreten suchen oder in dessen 
N ichtbeachtung verharren, die zum  Z w ecke führenden V ollzugs- und 
E xecutionsm ittel in A nw endung zu bringen und die für den Fall der Ü bertretung 
oder W idersetzlichkeit bestim m te oder in E rm anglung einer ausdrücklichen 
besondern Strafsanktion die im  nachfolgenden § 9 festgesetzte Strafe zu verhängen. 

Ü bertretungen oder A usserachtlassungen solcher V erbote unterliegen, w enn 
dafür nicht ausdrücklich eine besondere Strafsanktion festgesetzt ist, der im  § 9 
bestim m ten Strafe. 

§ 6 

B ei V ollziehung der erlassenen regierungsäm tlichen A nordnungen und V erbote 
und bei den eingeleiteten E xecutionsführungen ist das R egierungsam t erm ächtiget, 
seinen A nordnungen durch A ufbietung der M ilitärassistenz zureichenden 
N achdruck zu geben. 

§ 7 

D ie landesfürstlichen B ehörden sind berechtiget, die in dem  A m tsgebiete 
befindlichen Personen, deren E rscheinen in einer A m tshandlung nöthig ist, 
vorzuladen. 

In den Fällen, in w elchen es nicht zulässig ist, dass V orgeladene sich durch einen 
beglaubigten B evollm ächtigten vertreten lassen, ist in der V orladung ausdrücklich zu 
bem erken, dass das persönliche E rscheinen erforderlich sei. 
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W er nicht durch K rankheit, G ebrechlichkeit oder sonstige gegründete 
H indernisse vom  E rscheinen abgehalten zu sein nachw eiset, hat die V erpflichtung 
der V orladung Folge zu leisten und die verlangten A uskünfte zu geben. 

E rscheint ein V orgeladener nicht, so w ird er in der R egel neuerlich durch das 
R egierungsam t vorgeladen, unter A ndrohung einer G eldbusse von E inem  bis 
einschliesslich zw anzig G ulden R . W . und der E rlassung oder E rw irkung eines 
V orführungsbefehls für den Fall der N ichterscheinung. B leibt der V orgeladene 
ungeachtet der nachgew iesenen V orladung ohne gültige E ntschuldigungs-U rsache 
vorzubringen, dennoch aus, so kann w ider ihn die G eldbusse verhängt und 
erforderlichen Falls der V orführungsbefehl ausgefertiget w erden.  

A usnahm sw eise kann in dringenden Fällen schon in der ersten V orladung unter 
ausdrücklicher H inw eisung auf die D ringlichkeit des E rscheinens die sonstige 
E rlassung eines V orführungsbefehls in A ussicht gestellt w erden, w onach es gestattet 
ist, die V orführung gleich nach dem  ersten, nicht durch gültige 
E ntschuldigungsgründe gerechtfertigten A usbleiben eines V orgeladenen zu 
veranlassen. Ist die V orladung durch das R egierungsam t erfolgt, so w ird der 
V orführungsbefehl von ihm  selbst ausgefertiget. D ie anderw eitigen fürstlichen 
Ä m ter, so w ie die G em eindevorsteher aber haben die E rlassung eines 
V orführungsbefehls gegen einen von ihnen fruchtlos V orgeladenen unter 
N achw eisung der N othw endigkeit des E rscheinens und der gehörig geschehenen 
V orladung bei dem  R egierungsam te nachzusuchen.  

D er V orführungsbefehl w ird entw eder durch einen Polizeisoldaten oder nöthigen 
Falls durch M ilitärassistenz vollstreckt. 

D urch vorstehende B estim m ungen w erden die sonstigen Folgen, w elche nach 
dem  G esetze m it dem  N ichterscheinen der V orgeladenen verbunden sind, nicht 
aufgehoben, es m ag die V orladung der betreffenden Person entw eder unm ittelbar 
zugekom m en oder durch E inschaltung in öffentliche B lätter oder A nschlag an 
öffentlichen O rten erfolgt sein. E benso w erden dadurch jene Fälle nicht berührt, w o 
Jem and nach gesetzlicher V orschrift ohne V orladung sogleich vor eine B ehörde zu 
stellen oder festzunehm en ist. 

§ 8 

D ie G em eindevorsteher haben bei V erm eidung der in den bestehenden 
V orschriften angedrohten nachtheiligen Folgen den an sie ergehenden A ufträgen der 
L andesbehörden pünktlich und genau nachzukom m en und vor denselben, w enn sie 
vorgerufen w erden, zu erscheinen. 

D iese B ehörden haben ihrerseits die G em einde-V orsteher in der D urchführung 
der von ihnen in V ollziehung bestehender G esetze oder besonderer A ufträge der 
B ehörden getroffenen V erfügungen m it allem  N achdrucke zu unterstützen. 

§ 9 

Jedes polizeiw idrige V erhalten an öffentlichen V ersam m lungsorten, nam entlich in 
B allsälen, T heatern, W irths- und K affeehäusern, Postw agen u. d. g., w odurch die 
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O rdnung und der A nstand verletzt, das V ergnügen des Publicum s gestört oder sonst 
Ä rgerniss gegeben w ird, ferner jede dem onstrative H andlung, w odurch G ehässigkeit 
gegen die R egierung oder G eringschätzung ihrer A nordnungen ausgedrückt w erden 
soll, w ird unvorgreiflich der etw a eintretenden strafgerichtlichen B ehandlung m it 
einer O rdnungsbusse von E inem  bis einschliesslich V ierzig G ulden R . W . oder von 
sechsstündiger bis zehntägiger  A nhaltung geahndet, je nachdem  die eine oder die 
andere B usse nach U m ständen angem essener oder w irksam er erscheint. 

B ei den im  § 15 des Strafgesetzes II. T hls. erw ähnten Personen, jedoch nur dann, 
w enn sie ihren guten R uf  schon verloren haben, unter den dort bestim m ten 
B eschränkungen, kann statt der A nhaltung oder in V erschärfung derselben auch 
körperliche Z üchtigung in A nw endung kom m en. 

In H insicht der zu verhängenden Strafe ist jedoch von dem  G rundsatze 
auszugehen, dass die Strafe nie höher als der kleinste G rad jener Strafe zu bem essen 
sei, w elche nach dem  allgem einen Strafgesetze hätte verhängt w erden m üssen, w enn 
die in Frage stehende H andlung die E igenschaft einer Ü bertretung im  Sinne des 
Strafgesetzbuches gehabt hätte. 

H iedurch w ird der A rt. Siebentens des Pat[ents] vom  29. A ug. 1832 aufgehoben. 

§ 10 

So w ie den politischen und polizeilichen O rganen unter strenger 
V orantw ortlichkeit  in äm tlichen V erkehre m it Jederm ann ein anständiges 
B enehm en zur Pflicht gem acht ist, ebenso ist auch denselben bei ihren 
A m tshandlungen von Jederm ann m it A chtung zu begegnen.  

W er sich daher 

a) gegen einen B eam ten in A usübung gesetzlicher A m tshandlungen oder gegen 
W achen und obrigkeitliche D iener, w elche an öffentlichen O rten oder in 
Privatw ohnungen äm tliche A ufträge zu vollziehen haben, ungestüm  und 
beleidigend benim m t, und ungeachtet vorausgegangener E rm ahnung in einem , 
den äm tlichen C harakter verletzenden B etragen beharrt, w er sich 

b) gegen einen G em eindevorsteher bei V ollziehung eines A uftrages, w elcher ihm  
nach dem  G esetze oder K raft einer besondern W eisung einer B ehörde zu 
vollziehen obliegt, beharrlich ein ungestüm es und beleidigendes V erfahren zu 
Schulden kom m en lässt, oder w er  

c) in einer von ihm  selbst oder über seinen A uftrag von einem  dritten verfassten 
E ingabe an eine B ehörde sich einer dieselbe beleidigende Schreibart bedient 
oder eine solche E ingabe für einen D ritten verfasst, verfällt der im  § 9 
festgesetzten Strafbehandlung. 

§ 11 

D er T athbestand ist auf die m öglichst einfache A rt zu erheben. 

In Fällen des § 10 litt. a) und b) kann die m it B erufung auf den D iensteid 
abgegebene Ä usserung des B eam ten oder D ieners sow ie die gleichartige A ussage des 
G em eindevorstehers, insoferne dieselbe nicht durch irgend einen U m stand 

e-
ar

ch
iv.

li



1858-12-09 Verordnung über die Amtsgewalt 5 

zw eifelhaft gem acht w ird, zum  rechtlichen B ew eise als hinreichend angesehen 
w erden. 

§ 12 

D ie H andhabung der Strafgew alt bezüglich der im  § 9 und 10 bezeichneten 
H andlungen steht dem  R egierungsam te zu, w elches auch das Straferkenntnis zu 
schöpfen hat. 

Ist die B eleidigung in einer schriftlichen E ingabe geschehen und gegen die 
B ehörde im  G anzen oder gegen die Person des V orstehers gerichtet, so ist der 
G egenstand zur w eiteren V erfügung der fürstl. H ofkanzlei anzuzeigen. 

§ 13 

B eschw erden gegen die in G em ässheit dieser V erordnung erlassenen V erfügungen 
oder D isziplinar-E rkenntnisse sind an die fürstliche H ofkanzlei zu richten.  

E ine solche B erufung hat jedoch in Fällen des § 10 a, falls nicht durch das 
R egierungsam t auf die Strafe körperlicher Z üchtigung erkannt w orden ist, keine die 
V ollstreckung der V erfügung oder des E rkenntnisses hem m ende K raft und bildet für 
die höhere B ehörde nur insow eit einen G egenstand der V erhandlung, als jeder 
B eam te für die G esetzm ässigkeit seiner A m tshandlungen verantw ortlich ist.  

G egen Straferkenntnisse, die in den Fällen des § 9, so w ie nach § 10 lit. b und c 
gefällt w erden, oder w obei in den Fällen des § 10 lit. a auf körperliche Z üchtigung 
erkannt w orden ist, findet die B erufung an die höhere Stelle und zw ar m it 
aufschiebender W irkung statt, jedoch m uss dieselbe binnen 3 T agen angem eldet und 
binnen der folgenden acht T age bei dem  R egierungsam te eingereicht w erden, w as 
das R egierungsam t in seinem  Straferkenntnisse ausdrücklich zu bedeuten hat. 

W ien, am  9. D ezem ber 1858 

Franz Z im erm an, dirigirender H ofrath 

L . S.  

V on der hochfürstlichen H ofkanzlei 

R udolph N echansky, Justizrath e-
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